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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 4/2022 
 
Beschlüsse 
der Bundeskommission  
am 8. Dezember 2022 in Fulda  
 

 
Die Bundeskommission beschließt: 

 
 

A. 
 

Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst Teil 2 
 

I. § 2a der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert: 
 
In § 2a Satz 1 wird jeweils die Angabe „19,5 Stunden“ durch die Angabe „30 Stunden“ 
ersetzt. 
 

II. Die Anmerkung zu § 11 Absatz 2 Satz 3 Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geän-
dert: 
 
„1Ein Berufspraktikum nach abgelegtem Examen oder eine praktische Ausbildung 
nach abgelegter theoretischer schulischer Teilprüfung gilt grundsätzlich als Erwerb 
einschlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufser-
fahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen einer ab-
geschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher nach landesgesetzlichen 
Regelungen und im Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.“ 
 

III. Der Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende Änderungen: 
 
1. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„S 2 
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Sozialassistenten und Heilerzie-
hungs(pflege)helfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.“ 
 

2. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„S 3 
Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 
3. Die Ziffer 1 des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe S 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatli-

cher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
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sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen 
Tätigkeiten.2“ 

 
4. Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert: 
  

a. Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird zur Ziffer 1 und erhält den Zäh-
ler „1.“. 

 
b. Die Hochziffer „1,“ wird vor der Hochziffer „3“ eingefügt. 
 
c. Folgende neue Ziffer 2 wird angefügt: 
 

„2. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlosse-
nen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 
als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder in Werkstätten für behinderte Menschen.1“ 

 
d. Folgende neue Ziffer 3 wird angefügt:  
 

„3. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.1“  
 

e. Folgende neue Ziffer 4 wird angefügt: 
 

„4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslo-
sen- oder Straffälligenhilfe 21, 22“     

 
f. Folgende neue Ziffer 5 wird angefügt: 
 

„5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als Gruppenleiter in einer Werk-
statt für behinderte Menschen 20“ 

 
g. In Entgeltgruppe S 7 entfallen die Tätigkeitsmerkmale der Ziffern 5 bis 7 und 

werden als „(weggefallen)“ gekennzeichnet. 
 

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 14 wird wie folgt gefasst: 
 
„S 14 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpä-
dagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweili-
gen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die Entschei-
dungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusam-
menarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen einlei-
ten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätig-
keiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen 
mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst 
der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise).12, 13“ 
 

IV. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhalten die Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 folgende Änderungen: 
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1.  In der Anmerkung Nummer 3 wird das Wort „Erziehern,“ durch die Wörter „Erzie-
hern oder Kinderpflegern“ ersetzt sowie hinter dem Wort „Schulkindergärten,“ die 
Wörter „Ganztagsangeboten für Schulkinder,“ eingefügt. 

 
2. Die Anmerkung Nummer 6 wird wie folgt geändert: 
 

a. Buchstabe f wie folgt gefasst: 
„f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender 

abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 
Stunden,“ 

 
b. Nach Buchstabe f werden folgende neue Buchstaben g und h angefügt: 

„g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von 
Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf,  

h) Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstgeber zur insoweit erfahrenen 
Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind.“ 

 
c. Der bisherige Buchstabe g wird zum Buchstaben i. 
 

3. Die Anmerkung Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde 
zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unter-
schreitung um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die 
maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unter-
schreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch dann 
nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern 
mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf entsprechende Be-
treuungsanforderungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf Grund 
vom Dienstgeber verantworteter Maßnahmen (z.B. Qualitätsverbesserungen) 
führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt.“ 

 
4. Die Anmerkung Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„11. 1Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die  

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge 
für ehemalige Heimbewohner, 

c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge 
für ehemalige Strafgefangene, 

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Ent-
geltgruppe S 9, 

e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen 
im Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindestens vier der neun Le-
bensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende 
Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe vorliegen, 

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 

g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multip-
len psychosozialen Beeinträchtigungen, 
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h) Tätigkeit in gruppenergänzenden Diensten oder als Leiter einer 
Gruppe in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefähr-
detenhilfe oder eine dem entsprechende eigenverantwortliche Tätig-
keit, 

i) schwierige Fachberatung, 

j) schwierige fachlich koordinierende Tätigkeit, 

k) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen.“ 

5. In der Anmerkung Nummer 12 werden nach dem Wort „Diplompädagoge,“ die 
Wörter „Erziehungswissenschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädagoge 
(Bachelor/Master),“ eingefügt. 

 

6. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die Anmerkung Nr. 14 wie folgt neu 

gefasst: 

„14. Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der Mitarbeiter über eine 

sonderpädagogische Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstättenverordnung 

nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der sonder-

pädagogischen Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt.“ 

 

V. Der § 11 der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende Änderungen: 

1. § 11 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert: 

In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 

 

2. § 11 Absatz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 

a) „(3) 1Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in 

Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 13 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten 

einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ih-

rem Dienstgeber (Stufenlaufzeit): 

• Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

• Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

• Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

• Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

• Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.“ 

b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 

3.  Es wird eine Anmerkung zu § 11 Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

 „Anmerkung zu Absatz 3 

 (1) 1Mitarbeiter, die nach Anhang B dieser Anlage – Entgeltgruppen für Mitarbei-

ter im Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 

2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, 

werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach An-

hang B dieser Anlage – Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-

hungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine 
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Stufenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Okto-

ber 2024 der Stufe 4 zugeordnet. 

 (2) 1Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 2 und Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 

Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufen-

laufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 

der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 

8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. Oktober 2024 in der 

Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden 

zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiter mit Eingruppierung in 

der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. 

Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren absol-

viert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.  

 (3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 

1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.“ 

 

VI.  Anhang A der Anlage 33 zu den AVR 

 1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 
2Dafür verändern sich die folgenden Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 bei all-
gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die Ent-
geltgruppe S 9 (in der bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung) festgeleg-
ten Vomhundertsatz: 

 Mittlere Werte in Euro 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 9 3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00 

 
 

VII. Es wird ein neuer § 11a in die Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 
 

„§ 11a Höhergruppierung auf Antrag  
1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in Anlage 33 eingruppiert wa-
ren, aufgrund der Änderungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine 
höhere Eingruppierung, sind diese Mitarbeiter nur auf Antrag gemäß § 11 in diese 
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Der Antrag nach Satz 1 kann nur bis zum 30. Juni 2023 
gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. 3Nach 
dem 1. Januar 2023 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 
Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe unbe-
rücksichtigt.“ 
 

VIII. Überleitung  
 
 Es wird ein neuer § 20 in die Anlage 33 zu den AVR eingefügt:  
 
 „§ 20 Überleitung in die Anlage 33  

(1) 1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in Anlage 2 eingruppiert 
sind, aufgrund der Änderungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine 
Eingruppierung in Anlage 33, sind sie nur auf Antrag in der Anlage 33 eingruppiert. 
2Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) 
und wirkt jeweils auf den 1. Januar 2023 zurück.  
(2) 1Mitarbeiter, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 1 Gebrauch machen, erhal-
ten ab dem 1. Januar 2023 Entgelt nach einer Entgeltgruppe, in die sie nach § 11 
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i.V.m. Anhang B der Anlage 33 eingruppiert sind. 2Für die Überleitung dieser Mitar-
beiter gilt § 2 Anhang D der Anlage 33 mit der Maßgabe, dass nach dem 1. Januar 
2023 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Vergütungs-
gruppe sowie nach dem 1. Januar 2023 erfolgte Bewährungsaufstiege bei der Über-
leitung unberücksichtigt bleiben.“ 

 

IX. Befristung mittlere Werte 
 

Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2024 befristet. 
 

X. Inkrafttreten  
 
Die Änderungen in den Ziffern I. bis IV. sowie VII. und VIII. treten zum 1. Januar 2023 
in Kraft. Die Änderungen in den Ziffern V. und VI. treten zum 1. Oktober 2024 in Kraft. 

 
 

Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten im Abschnitt XIIa der Anlage 1 AVR 
 

I. Im Abschnitt XIIa der Anlage 1 zu den AVR wird eine neue Anmerkung zu Absatz (a) 
eingefügt: 

 
„Anmerkung zu Abs. (a): 
1Abs. (a) Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Mitarbeiter, die Versicherte einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind, § 5 Abs. 1a EFZG. 2Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeitsunfä-
higkeit gegenüber dem Dienstgeber verpflichtet, zu den in Abs. (a) Satz 2 bis 4 ge-
nannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussicht-
liche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs. (a) Satz 2 
oder 4 aushändigen zu lassen. 3 Kommt der Mitarbeiter der Pflicht aus Satz 2 nicht 
nach, gilt Abs. (a) Satz 9 1. Alternative entsprechend. 4Liegt ein Fall des § 5 Abs. 1a 
Satz 3 EFZG vor, verbleibt es bei der Anwendung des Abs. (a) Sätze 2 bis 4.“ 

 
II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.  

 
 
Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR  
 

I. Änderungen in Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR 
 

1. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird § 1 Abs. 1 wie folgt er-

gänzt: 

 

  „§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die in praxisintegrierten Ausbildungs-

gängen zum Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen ausgebildet werden so-

wie für Auszubildende in den Gesundheitsberufen Diätassistent, Ergotherapeut, 

Logopäde, Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, Medizinisch-techni-

scher Radiologieassistent, Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiag-

nostik, Orthoptist oder Physiotherapeut, für ab dem 1. Januar 2023 begonnene 

Ausbildungsgänge: Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, Medizi-

nischer Technologe für Radiologie, Medizinischer Technologe für Funktionsdiag-

nostik, deren praktische Ausbildung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich der 

AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entweder vom selben Träger wie die die 
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theoretische Ausbildung erbringende Schule getragen ist oder die eine Koopera-

tionsvereinbarung mit dieser Schule getroffen hat.“ 

 

2.  In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird § 1 Abs. 2 um eine neue 

Nummer 3b. ergänzt. Die bisherige Nummer 3. wird zu 3a. 

„(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Absatzes 1 liegen folgende Vorschrif-

ten zu Grunde: 

 

  Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung 

1. Orthoptisten 

Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 (BGBl. I S. 2061)  

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen 

und Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563) 

2. Logopäden 

Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 

(BGBl. I S. 529)  

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 1. 

Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892) 

3a. 

a) Medizinisch-techni-

sche Laboratoriumsas-

sistenten 

b) Medizinisch-techni-

sche Radiologieassis-

tenten 

c) Medizinisch-techni-

sche Assistenten für 

Funktionsdiagnostik 

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402)  

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assis-

tenten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922) 

3b. 

Für ab dem 1. Januar 

2023 begonnene Aus-

bildungsgänge:  

a) Medizinischer Tech-

nologe für Laboratori-

umsanalytik  

b) Medizinischer Tech-

nologe für Radiologie  

c) Medizinischer Tech-

nologe für Funktionsdi-

agnostik 

MT-Berufe-Gesetz vom 1. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische 

Technologinnen und Medizinische Technologen (MT-Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung - MTAPrV) vom 24. Septem-

ber 2021 (BGBl. I. S. 4467) 

  

 

 

4. Ergotherapeuten 

Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)  

Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 

2. August 1999 (BGBl. I S. 1731) 

5. Physiotherapeuten 

Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 

(BGBl. I S. 1084)  

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten 

vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786) 

6. Diätassistenten 

Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446)  

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen 

und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088) 

 



Deutscher Caritasverband e.V. 
 

 
12.12.2022 BK_2022-04_Beschluesse-durchgeschrieben_Final_gez.docx 8 von 13 

 

II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 

Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I  

 

I. Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise 

 

1. In den AVR wird nach Anlage 1b eine neue Anlage 1c eingefügt: 

 

  „Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise 
 

(1) 1Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in den Anlagen 2, 2d, 2e, 21, 21a, 23, 
30, 31, 32, 33 eingruppiert sind und Anspruch auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 
9 haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000,00 Euro im Sinne des 
§ 3 Nr. 11c EStG. 2Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen in Höhe von 
1.500,00 Euro zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2024. 3Anspruchsberechtigt 
sind Mitarbeiter, die an mindestens einem Tag im Auszahlungsmonat Anspruch 
auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 9 haben, sofern ihnen die Leistung im Sinne 
von § 3 Nr. 11c EStG noch nicht vollumfänglich ausgezahlt wurde. 4Abweichende 
Auszahlungsmodalitäten können in einer Dienstvereinbarung geregelt werden. 
5In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretungen können die Auszahlungsmodali-
täten mit jedem Mitarbeiter gesondert vereinbart werden. 6Die Vereinbarungen 
dürfen die Gesamtsumme von 3.000,00 Euro nicht unterschreiten sowie den 
Auszahlungszeitraum gem. § 3 Nr. 11c EstG nicht überschreiten. 7Bei teilzeitbe-
schäftigten Mitarbeitern vermindert sich die Einmalzahlung sowie der in Satz 6 
benannte Auszahlungsbetrag entsprechend ihrem individuellen Beschäftigungs-
umfangs zum regelmäßigen durchschnittlichen Beschäftigungsumfangs eines 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters, beträgt jedoch mindestens insgesamt 500,00 
Euro. 8Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 sind auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Abs. a 
und b der Anlage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 17 der Anlagen 30 bis 32 
und § 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der Anspruch auf Kranken-
geldzuschuss aus Abschnitt XII Abs. c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser 
wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 
9Einem Anspruch auf Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen und Leistungen 
nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB V.  

 
(2) 1Auszubildende und Studierende im Sinne der Anlage 7, die an mindestens 
einem Tag des Auszahlungsmonats Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben, 
erhalten zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2024 eine Einmalzahlung in Höhe 
von jeweils 500 Euro. 2Absatz 1 Sätze 8 und 9 gelten entsprechend.  
 
(3) Die Prämie nach Absatz 1 und 2 ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen 
nicht zu berücksichtigen. 
 
(4) 1Die Prämie nach Absatz 1 und 2 wird nicht mit sonstigen Leistungen ver-
rechnet. 2Sofern für Mitarbeiter, die nach Anlage 21 eingruppiert sind, die für 
vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen 
Leistungen nach § 3 Nr. 11c EStG vorsehen, erhalten diese Mitarbeiter nur die 
Prämie nach Absatz 1.“ 
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2. Inkrafttreten  
 
 Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2022 in Kraft. 
 

II. Verlängerung der Anlage 17a zu den AVR 
 

1. § 1 Absatz 2 der Anlage 17a zu den AVR wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2024 die jeweiligen 
Voraussetzungen dieser Regelung erfüllen und deren Altersteilzeitdienstverhältnis 
oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Juli 2024 begonnen hat.“ 

 
2. Inkrafttreten  
 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bundeskommission zu den Betreuungskräfte in 

VG 10 der Anlage 2 zu den AVR vom 20. Oktober 2022 „Ergänzung der Anmerkung 

148“ 

 

I.  Die in der Anlage 2 zu den AVR bei den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 

der Vergütungsgruppen 1 bis 12 neue Hochziffer 148 wird nach dem Wort „Einstiegs-

stufe“ um folgenden Satz ergänzt: 

 

„148 (…) Bestandsmitarbeiter, die die Stufe 4 noch nicht erreicht haben, werden zum 
1. November 2022 der Stufe 4 zugeordnet.“ 
 

II. Inkrafttreten  
 
Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in Kraft. 

 
 
Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der Einmalzahlung Anlage 33 zu den AVR 
 

I. Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission Baden-Württemberg  
 
Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf die Regionalkommission Ba-
den-Württemberg – wie beantragt – zu übertragen.  
  
1. Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 

Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 
Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Regionalkom-
mission Baden-Württemberg die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der Fest-
legung der Fälligkeit und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die 
im BK Beschluss vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der RK Baden-Würt-
temberg vom 25. Oktober 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so dass die Re-
gionalkommission folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann: 

 
Der Auszahlungszeitraum, der in den Ziffern I und II festgelegten Einmalzahlun-
gen des Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen 
in der Anlage 33 zu den AVR wird dahingehend konkretisiert, dass die jeweiligen 
Einmalzahlungen ab dem 01. Januar 2023 fällig werden und spätestens bis zum 
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31. März 2023 auszuzahlen sind. Vor dem 01. Januar 2023 erfolgte Auszahlungen 
werden darauf angerechnet.  
 
 

2. Inkrafttreten  
 
Der Beschluss tritt zum 8. Dezember 2022 in Kraft.  
 
 

II. Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission Ost  
 
Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf die Regionalkommission Ost 
– wie beantragt – zu übertragen.  

 
1. Kompetenzübertragung 

Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 
Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Regionalkom-
mission Ost die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der Festlegung der Fällig-
keit und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die im Beschluss der 
Bundeskommission vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der Regionalkom-
mission Ost vom 3. November 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so dass die 
Regionalkommission folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann: 

 
Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. festgelegten Einmalzahlung (in 
Höhe von 910,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und in 
Höhe von 1.240,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 11b, S 12 Ziffer 
1, S14 oder S 15 Ziffer 7 gemäß der nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils geltenden 
Anspruchsvoraussetzungen) des Beschlusses der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Er-
ziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 und der Anlage 1 AVR, wird dahin-
gehend konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab dem 1. Januar 2023 fällig wird 
und spätestens bis zum 31. März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 
erfolgte Auszahlungen werden darauf angerechnet.  

 
2. Inkrafttreten  

 
Der Beschluss tritt zum 3. November 2022 in Kraft.  

 
 
Fulda, 8. Dezember 2022 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst  
 
Mit diesem zweiten Teilbeschluss werden die bisher nicht nachvollzogenen Teile der Tarifeini-

gungen für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst zum TVöD-B/VKA auch für den Gel-

tungsbereich der Anlage 33 zu den AVR umgesetzt. 

Enthalten sind im Wesentlichen die folgenden Änderungen: 

- zum Umfang der Vorbereitungs- und Qualifizierungszeiten, 

- zur fachpraktischen Ausbildung als einschlägige Berufserfahrung, 

- zu den Änderungen und Ergänzungen der Tätigkeitsmerkmale, 

- zu den Änderungen der Stufenlaufzeiten und ab 1. Oktober 2024 und 

- zu den Anpassungen der Werte der Entgeltgruppe S 9 ab 1. Oktober 2024. 

 

Sofern sich für Mitarbeiter durch die Änderungen ab dem 1. Januar 2023 in Anhang B der An-

lage 33 Änderungen ergeben, erfolgt eine Höhergruppierung nur auf Antrag des Mitarbeiters, 

um mögliche Schlechterstellungen zu vermeiden. Dieser Antrag kann von Mitarbeitern, die am 

31. Dezember 2022 in Anlage 33 eingruppiert sind, bis zum 30. Juni 2023 gestellt werden und 

wirkt bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Höhergruppierung, in Anlehnung an das In-

krafttreten der Regelungen im öffentlich Dienst, auf den 1. Juli 2022 zurück. Über den Antrag ist 

dabei unter Zugrundelegung der ab dem 1. Januar 2023 geltenden Regelungen zu entschei-

den. 

Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten im Abschnitt XIIa der Anlage 1 zu den AVR 

 

Mit dem Beschluss werden die Regelungen des Abschnitts XIIa der Anlage 1 zu den AVR an die 

neue Gesetzeslage angepasst. Am 1. Januar 2023 tritt die mit dem Dritten Bürokratieentlastungs-

gesetz im November 2019 vorgesehene Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung in Kraft. Der neu eingeführte § 5 Absatz 1a EFZG sieht für Mitarbeitende, die Versi-

cherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind, den Wegfall der Nachweispflicht im Falle einer 

Arbeitsunfähigkeit vorsehen. Sie wird durch die Verpflichtung des Mitarbeitenden ersetz, die Ar-

beitsunfähigkeit bei einem Arzt feststellen und sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus-

händigen zu lassen. Dabei fallen unter § 5 Abs. 1a EFZG auch solche Mitarbeitende, die freiwillig 

gesetzlich krankenversichert sind. Daneben muss der Mitarbeitende dem Dienstgeber auch wei-

terhin unverzüglich über seine Arbeitsunfähigkeit informieren (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG). 

 

Die Ablösung der Nachweispflicht durch die neue Feststellungpflicht gilt nicht für privat versi-

cherte Mitarbeitende sowie für Personen, die nach § 5 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 EFZG n.F. in einer 

geringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8a SGB IV in Privathaushalten tätig sind. Ferner gilt 

sie nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt wird, der nicht an der vertrags-

ärztlichen Versorgung teilnimmt, da diese von der Übermittlungspflicht des § 295 Absatz 1 Satz 

1 SGB V nicht erfasst werden. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der neuen Regelung des § 5 Absatz 1a EFZG n.F. ist auf das 

Inland beschränkt. Es verbleibt daher nach Abschnitt XIIa Absatz (a) Satz 5 der Anlage 1 zu den 

AVR bei der Verpflichtung zur Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei einer Arbeits-

unfähigkeit, die im Ausland beginnt. 
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Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR 

 

Ab 1. Januar 2023 ist das MT-Berufe-Gesetz (MTBG) vom 24. Februar 2021 gültig. Ebenfalls ab 

1. Januar 2023 ist die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische Technologinnen 

und Medizinische Technologen (MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung - MTAPrV) vom 24. 

September 2021 gültig.  

 

Die Berufsbezeichnungen im Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR müssen für ab 

dem 1. Januar 2023 begonnene Ausbildungsgänge angepasst werden. Wer die Ausbildung er-

folgreich absolviert, erhält auf Antrag bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Erlaubnis 

zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, Medi-

zinischer Technologe für Radiologie oder Medizinischer Technologe für Funktionsdiagnostik. 

 

Wer diese Ausbildung bis zum 31. Dezember 2026 auf der Grundlage der Vorschriften des MTA-

Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung erfolgreich abgeschlossen hat 

und die weiteren Voraussetzungen erfüllt, erhält auf Antrag die Erlaubnis zum Führen der Be-

rufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 des MTA-Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-

tenden Fassung.  

 

Für die Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten (MfA) gilt Abschnitt E des Teils II der 

Anlage 7 zu den AVR („Auszubildende in der dualen Berufsausbildung“). Die MfA-Ausbildung 

findet dual statt und dauert drei Jahre. Damit ist Abschnitt E des Teils II der Anlage 7 zu den AVR 

einschlägig.  

 

Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I 

 

I.  Die Prämie dient der Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise und nutzt 

dabei die vom Gesetzgeber gewährte Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung.  

 

II. Mit Beschluss der Bundeskommission vom 25. Februar 2021 war die Möglichkeit der Wahr-

nehmung von Altersteilzeit für eine Vereinbarung und Beginn vor dem 1.Juli 2023 verlängert 

worden. Die Bundeskommission lässt dabei die weiteren Regelungen unverändert. 

 

Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bundeskommission zu den Betreuungskräfte in 

VG 10 der Anlage 2 zu den AVR vom 20. Oktober 2022 „Ergänzung der Anmerkung 148“ 

 

Bei diesem Beschluss handelt es sich lediglich um eine Klarstellung. Sinn und Zweck des Be-

schlusses im Oktober und der abweichenden Stufenzuordnung für die Betreuungskräfte in der 

VG 10 Ziffern 18 und 19 ist es, die Unterschreitung des Pflegemindestlohns von 13,70 Euro (ab 

1. September 2022) zu verhindern. Die Regelung soll nicht nur für Neueinstellungen ab dem 1. 

November 2022 gelten. Sie gilt ab dem 1. November 2022 auch für Bestandsmitarbeitende, die 

noch nicht die Stufe 4 erreicht haben, um auch hier die Unterschreitung des Pflegemindest-

lohns zu verhindern. Dies wird mit diesem ergänzenden Beschluss verdeutlicht. 

 

Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der Einmalzahlung Anlage 33 zu den AVR 

 
Mit Beschluss vom 20. Oktober 2022 der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wurde 
eine Einmalzahlung und ein Auszahlungszeitraum beschlossen. Die Regionalkommissionen 
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Baden-Württemberg und Ost beantragen die Übertragung der Regelungskompetenz für die Fäl-
ligkeit und den Auszahlungszeitraum der Einmalzahlung.   
 

 

 
C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Änderungen nach Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV und Teil V beinhalten Rechtsnormen über den 
Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen 
auch um eine Festlegung mittlerer Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
 
Die Kompetenzübertragung (Teil VI) beinhaltet Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhält-

nisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe 

der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 

Erholungsurlaubs i.S.d. § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung, sondern um die Festlegung der Fälligkeit 

und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums. Damit besteht die Kompetenz der Bundes-

kommission nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. Die Bundeskommission fasst 

diesen Beschluss gem. § 13 Abs. 6 Satz 1 2. HS AK-Ordnung.  

 
 

* * * 
 
 


